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8849 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 5. Dezember 2012 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtliche Einbringungsgesetz, das 
Grunderwerbsteuergesetz und das Bundesgesetz über das Gebäude- und 
Wohnungsregister geändert werden (Grundbuchsgebührennovelle – GGN) 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates trägt dem Umstand Rechnung, dass der von der Aufhebung 
durch den Verfassungsgerichtshof betroffene Bereich der Bemessung der Eintragungsgebühren im 
Grundbuch – unter Berücksichtigung von Begünstigungstatbeständen – neu zu regeln ist.  
Die vorgeschlagenen Änderungen sehen im Sinne des Erkenntnisses des VfGH eine für sämtliche Arten 
des Liegenschaftserwerbs einheitliche Bemessungsgrundlage vor, nämlich den Verkehrswert (gemeinen 
Wert) der betroffenen Liegenschaft.  
Gleichsam als Gegengewicht zu dieser allgemeinen Regelung werden bestimmte 
Liegenschaftsübertragungen begünstigt, um den Eigentumsübergang im Familienkreis sowie die 
Bereinigung von Unternehmensstrukturen zu erleichtern. Flankierende verfahrensrechtliche Regelungen 
sollen die Belastung für die Parteien gering halten und die Vollziehung durch die Behörden 
verwaltungsökonomisch vereinfachen. 
 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
18. Dezember 2012 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Stefan Schennach. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat Efgani Dönmez, PMM mit beratender Stimme 
an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Ferdinand Tiefnig, Hermann Brückl und Stefan 
Schennach. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Stefan Schennach gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2012 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2012 12 18  

 Stefan Schennach Monika Kemperle 
 Berichterstatter Vorsitzende 
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